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§ 26a 00. LS

006. LS - 06. Land- und forstwirtschaftliches Schulgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.08.2025

§ 26a

Aufnahmeverfahren

(1) Fur die Aufnahme in die erste Schulstufe der Fachschule hat der Schulleiter eine Frist zur Anmeldung festzulegen
und jahrlich in geeigneter Weise bekannt zu machen.

(2) Uber die Aufnahme der angemeldeten Aufnahmebewerber einschlieRlich jener, die die Voraussetzungen fir die
Aufnahme als auBerordentlicher Schuler erfillen (8 26), hat der Schulleiter zu entscheiden. Die Aufnahme ist durch
Anschlag an der Amtstafel der Schule oder in anderer geeigneter Weise bekannt zu geben. Die Ablehnung der
Aufnahme ist dem Aufnahmebewerber schriftlich unter Angabe der Griinde mitzuteilen.

(3) Wenn nicht alle Aufnahmebewerber, die die Voraussetzungen fiir die Aufnahme als Schuler erfullen, in eine
Fachschule aufgenommen werden kdnnen, sind alle Aufnahmebewerber zunachst nach ihrer Eignung, insbesondere
nach ihrem Lernerfolg in den bisher zurlickgelegten Schulstufen, ferner nach wichtigen, in ihrer Person liegenden
Grinden (z.B. nach der glaubhaften Absicht, den Abschluss der Fachschule erreichen zu wollen) und bei
Aufnahmebewerbern fur die Fachrichtung Landwirtschaft auch nach der voraussichtlichen kiinftigen Berufstatigkeit zu
reihen und nach dem Ergebnis dieser Reihung aufzunehmen.

(Anm: LGBI. Nr. 75/2005)

In Kraft seit 01.09.2005 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_ls/paragraf/26a
https://www.jusline.at/gesetz/ooe_ls/paragraf/26
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=Lgbl&Lgblnummer=75/2005&Bundesland=Ober%25C3%25B6sterreich&BundeslandDefault=Ober%25C3%25B6sterreich&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 26a Oö. LS
	Oö. LS - Oö. Land- und forstwirtschaftliches Schulgesetz


